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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

§1 Allgemeines, Anwendungsbereich
1. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend auch als „AGB“ be-
zeichnet) gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden (nachfolgend 
auch als „Käufer“ bezeichnet). Die AGB gelten nur, wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 
BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen ist. 
2. Die AGB unterliegen deutschem Recht und sollen nach deutschem Rechtsverständnis
ausgelegt werden. Es besteht eine deutsche und eine englische Ausfertigung. Im Falle von 
Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Fassung hat die deutsche Fas-
sung Vorrang. 
3. Die AGB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung be-
weglicher Sachen (nachfolgend auch als „Ware“ bezeichnet), ohne Rücksicht darauf, ob wir 
die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 651 BGB). Die AGB gelten 
in ihrer jeweiligen Fassung als Rahmenvereinbarung auch für künftige Verträge über den 
Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen mit demselben Käufer, ohne dass wir in 
jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten. 
4. Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende 
AGB des Käufers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung 
ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispiels-
weise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Käufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos
ausführen. 
5. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Ne-
benabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. 
Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche 
Bestätigung maßgebend. 
6. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns 
gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung vom Rücktritt 
oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Die Schriftform kann durch 
keine Art der elektronischen Form ersetzt werden. 

§ 2 Vertragsschluss 
1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer 
Kataloge, technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulati-
onen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – 
auch in elektronischer Form – überlassen haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheber-
rechte vorbehalten. Diese Unterlagen dürfen nur nach unserer vorherigen Zustimmung Drit-
ten zugänglich gemacht werden. Die enthaltenen technischen Daten (einschließlich Ge-
wichts- und Maßangaben) sind sorgfältig erstellt, Irrtum vorbehalten. Das Gleiche gilt für alle 
Daten unserer Verkaufsunterlagen. 
2. Bestellungen sind erst nach schriftlicher Bestätigung rechtsverbindlich. Dies gilt insbeson-
dere für Aufträge, die im Rahmen von auswärtigen Terminen gegenüber unseren Vorständen,
Außendienstmitarbeitern, Vertretungen oder Drittunternehmen erteilt werden. 

§ 3 Lieferfrist, Lieferverzug 
1. Die Lieferfristen und ihre Änderungsmöglichkeit werden individuell vereinbart bzw. von uns
bei Annahme der Bestellung angegeben. Soweit eine Lieferfrist im Einzelfalle nicht vereinbart 
wurde, beträgt die Lieferfrist 10 Wochen. 
2. Sofern nichts anderes vereinbart ist, gilt die Lieferung ab Werk.
3. Sofern die Versendung der Ware vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefer-
termine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem 
Transport beauftragten Dritten. Dies gilt nicht, wenn vertraglich eine Abnahme bedungen oder 
wenn eine Montageverpflichtung vereinbart ist. Bei der Versendung kann auf Wunsch und 
Kosten des Käufers eine Transportversicherung abgeschlossen werden. 
4. Lieferfristen beginnen, soweit nicht anders vereinbart, mit dem Datum der Auftragsbestäti-
gung, jedoch nicht vor der rechtzeitigen und ordnungsgemäßen Erfüllung der Verpflichtungen 
des Käufers, insbesondere also nicht vor der Beibringung der vom Käufer zu beschaffenden
Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. 
5. Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese 
durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorher-
sehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, unvermeidbare Rohstoffverknappung 
wie bspw. Material- oder Energiebeschaffung, Arbeitskämpfe, Streiks, Aussperrungen, Man-
gel an Arbeitskräften, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen
Genehmigungen, behördliche Ausnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht
rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten 
haben. Sofern solche Ereignisse uns die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder 
unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, sind wir
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Im Falle des Rücktritts werden wir eine bereits er-
brachte Gegenleistung des Käufers unverzüglich erstatten. 
6. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen
oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung 
zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. 
7. Soweit dem Käufer infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung 
nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung uns gegenüber vom
Vertrag zurücktreten. 

8. Unsere gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte sowie die gesetzlichen Vorschriften 
über die Abwicklung des Vertrags bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. Unmög-
lichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung) bleiben unberührt. Gera-
ten wir mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird uns eine Lieferung oder Leis-
tung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist unsere Haftung auf Schadensersatz nach 
Maßgabe des § 10 dieser AGB beschränkt. 
9. Ist ein Kauf auf Abruf vereinbart sind wir zum Rücktritt berechtigt, wenn der Käufer sechs
Monate nach Auftragserteilung die Ware nicht abruft. 
10. Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In
jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Käufer erforderlich. 

§ 4 Lieferung, Gefahrübergang, Annahmeverzug 
1. Die Lieferung erfolgt ab Werk (Erfüllungsort). In diesem Falle erfolgt Gefahrübergang (zu-
fällige Verschlechterung, Untergang) mit Übergabe an den Käufer. 
2. Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort 
versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, 
die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) 
selbst zu bestimmen. In diesem Falle erfolgt Gefahrübergang (zufällige Verschlechterung, 
Untergang) mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, Frachtführer oder den sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Dritten. 
3. Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzö-
gert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen, so sind wir 
berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen
(z.B. Lagerkosten) zu verlangen. 

§ 5 Montageverpflichtung; Planungsleistungen
1. Soweit neben Kauf und Lieferung die Montage der Ware vereinbart wurde, handelt es sich 
um eine dem Kauf untergeordnete Leistung, so dass insgesamt Kaufrecht Anwendung findet.
2. Bei Vereinbarung einer Montage ist, soweit eine abweichende Vereinbarung nicht vorliegt, 
eine Abnahme vereinbart. Die Abnahme erfolgt durch Dichtheitsprobe und/oder Blasenbild-
test und schriftliches Protokoll. 
3. Soweit neben dem Kauf und der Lieferung eine Planung vereinbart wird, gilt diese lediglich 
als unterstützende Nebenleistung und nicht als Hauptleistung, so dass insgesamt Kaufrecht 
Anwendung findet. 

§ 6 Sonderanfertigungen 
1. Auf besondere Vereinbarung hin werden gesonderte Waren, wie z.B. Luftverteiler und Aus-
heberahmen gefertigt. 
2. Soweit eine solche Sonderanfertigung vereinbart wurde, ist Kaufrecht anzuwenden. In die-
sem Falle gilt eine Abnahme als vereinbart. 

§ 7 Preise, Zahlungen 
1. Erfüllungsort für die Zahlung ist unser Geschäftssitz. Sofern im Einzelfall nichts anderes 
vereinbart ist, gelten die sich aus den Auftragsbestätigungen ergebenden Preise, und zwar 
ab Werk einschließlich Verladung im Werk, jedoch ausschließlich Verpackung, Fracht, Über-
führung, Versicherung, Zölle zuzüglich etwaig anfallender jeweils gültiger gesetzlicher Um-
satzsteuer. 
2. Beim Versendungskauf trägt der Käufer die Transportkosten ab Werk und die Kosten einer 
ggf. vom Käufer gewünschten Transportversicherung. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und 
sonstige öffentliche Abgaben trägt der Käufer. Transport- und alle sonstigen Verpackungen
nehmen wir nicht zurück, sie werden Eigentum des Käufers. Ausgenommen hiervon sind Pa-
letten. 
3. Soweit nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungs-
stellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware zu zahlen. 
4. Wenn Montage vereinbart ist, sind wir berechtigt für die Montageabschnitte Teilzahlungen 
entsprechend § 632a BGB zu verlangen 
5. Das Recht Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen steht dem 
Besteller nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festge-
stellt sind. Außerdem ist der Käufer zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes nur inso-
weit befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. Ein Zurück-
behaltungsrecht wegen Teilleistungen nach § 320 Absatz 2 BGB steht dem Käufer nicht zu.

§ 8 Eigentumsvorbehalt
1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer 
laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an 
den verkauften Waren vor (Vorbehaltsware). 
2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere sofern er mit der Zahlung einer 
Entgeltforderung in Verzug gekommen ist, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzu-
nehmen, nachdem wir den Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung ge-
setzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich 
ist. Die für die Rücknahme anfallenden Transportkosten trägt der Käufer. Sofern wir die Vor-
behaltsware zurücknehmen, stellt dies einen Rücktritt vom Vertrag dar. Ebenfalls einen Rück-
tritt vom Vertrag stellt es dar, wenn wir die Vorbehaltsware pfänden. Von uns zurückgenom-
mene Vorbehaltsware dürfen wir verwerten. Der Erlös der Verwertung wird mit denjenigen 
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Beträgen verrechnet, die uns der Käufer schuldet, nachdem wir einen angemessenen Betrag 
für die Kosten der Verwertung abgezogen haben. 
3. Der Käufer ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemä-
ßen Geschäftsgang weiter zu veräußern, solange er nicht in Zahlungsverzug ist. Die unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten 
Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. 
4. Die Entgeltforderungen des Käufers gegenüber seinen Abnehmern aus einem Weiterver-
kauf der Vorbehaltsware sowie diejenigen Forderungen des Käufers bezüglich der Vorbe-
haltsware, die aus einem sonstigen Rechtsgrund gegenüber seinen Abnehmern oder Dritten 
entstehen (insbesondere Forderungen aus unerlaubter Handlung und Ansprüche auf Versi-
cherungsleistungen) tritt uns der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang ab. 
Wir nehmen diese Abtretung an. Der Käufer darf diese an uns abgetretenen Forderungen auf
seine Rechnung im eigenen Namen für uns einziehen, solange wir diese Ermächtigung nicht 
widerrufen. Unser Recht, diese Forderungen selbst einzuziehen, wird dadurch nicht berührt; 
allerdings werden wir die Forderungen nicht selbst geltend machen und die Einzugsermäch-
tigung nicht widerrufen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß 
nachkommt. Sofern sich der Käufer jedoch vertragswidrig verhält – insbesondere sofern er 
mit der Zahlung einer Entgeltforderung in Verzug gekommen ist -, können wir vom Käufer 
verlangen, dass dieser uns die abgetretenen Forderungen und die jeweiligen Schuldner be-
kannt gibt, den jeweiligen Schuldnern die Abtretung mitteilt und uns alle Unterlagen aushän-
digt sowie allen Angaben macht, die wir zur Geltendmachung der Forderung benötigen. Der
Käufer darf diese Forderungen auch nicht abtreten, um sie im Wege des Factoring einziehen 
zu lassen, es sei denn, er verpflichtet den Factor unwiderruflich dazu, die Gegenleistung so-
lange unmittelbar an uns zu bewirken, als noch Forderungen von uns gegenüber dem Käufer 
bestehen. 
5. Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Käufer wird immer für 
uns vorgenommen. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen Sachen verarbeitet wird, die uns 
nicht gehören, so erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag zzgl. etwaig anfallender jeweils gültiger gesetzli-
cher Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Im 
Übrigen gilt für die durch Verarbeitung entstehende neue Sache das Gleiche wie für die Vor-
behaltsware. Wird die Vorbehaltsware mit anderen uns nicht gehörenden Sachen untrennbar
verbunden oder vermischt, so erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis
des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag zzgl. etwaig anfallender jeweils gülti-
ger gesetzlicher Umsatzsteuer) zu den anderen verbundenen oder vermischten Sachen im 
Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung. Wird die Vorbehaltsware in der Weise verbun-
den oder vermischt, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, sind der 
Käufer und wir uns bereits jetzt einig, dass der Käufer uns anteilsmäßig Miteigentum an dieser 
Sache überträgt. Wir nehmen diese Übertragung an. Das so entstandene Allein- oder Mitei-
gentum an einer Sache wird der Käufer für uns unentgeltlich verwahren. 
6. Bei Pfändungen der Vorbehaltsware durch Dritte oder bei sonstigen Eingriffen Dritter muss 
der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und muss uns unverzüglich schriftlich benachrich-
tigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. Sofern der Dritte die uns in
diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten nicht zu 
erstatten vermag, haftet hierfür der Käufer. 
7. Wenn der Käufer dies verlangt, sind wir verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten
insoweit freizugeben, als ihr realisierbarer Wert den Wert unserer offenen Forderungen ge-
gen den Käufer um mehr als 10% übersteigt. Wir dürfen dabei jedoch die freizugebenden 
Sicherheiten auswählen. 

§ 9 Mängelansprüche des Käufers 
1. Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Min-
derlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten
die gesetzlichen Vorschriften, soweit im Nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist. 
2. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu
beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Absatz 1 Satz 2 und 3 BGB). Für öffent-
liche Äußerungen von Dritten (z.B. Werbeaussagen) übernehmen wir jedoch keine Haftung.
3. Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersu-
chungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Unter-
suchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu ma-
chen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von acht Werktagen erfolgt, wobei 
zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser 
Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Käufer offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- 
und Minderlieferung) unverzüglich schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung 
die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße 
Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel 
ausgeschlossen. 
4. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung 
durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien 
Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die gewählte Art der Nacherfüllung unter den
gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. 

5. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der 
Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis
zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 
6. Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit 
zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle 
der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vor-
schriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften

Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren. 
7. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbeson-
dere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten (nicht: Ausbau- und Einbaukosten), tra-
gen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsver-
langen des Käufers als unberechtigt heraus, können wir die hieraus entstandenen Kosten 
vom Käufer ersetzt verlangen. Ersetzte Teile werden unser Eigentum und sind an uns zu-
rückzugeben. Sonstige aufgrund der Nacherfüllung entstehende Kosten, wie Betriebsausfall-
schäden, werden von uns nur nach Maßgabe des § 10 getragen. 
8. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Käufer zu 
setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften
entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. 
Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 
9. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen be-
stehen nur nach Maßgabe von § 10 dieser AGB und sind im Übrigen ausgeschlossen. 

§ 10 Haftungsvereinbarung 
1. Soweit sich aus diesen AGB nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von
vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vor-
schriften. 
2. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und gro-
ber Fahrlässigkeit. 
3. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit und für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Ver-
trags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 
4. Die sich aus Absatz 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir einen 
Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernom-
men haben. Das gleiche gilt für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz. 
5. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur 
zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies 
Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gemäß §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen.
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 
6. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies im gleichen Umfang 
zugunsten unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsge-
hilfen. 

§ 11 Verjährung 
1. Abweichend von § 438 Absatz 1 Nummer 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist
für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Lieferung. Soweit eine Abnahme
vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 
2. Unberührt bleiben gesetzliche Sonderregelungen für dingliche Herausgabeansprüche Drit-
ter (§ 438 Absatz 1 Nummer 1 BGB), und bei Arglist des Verkäufers (§ 438 Absatz 3 BGB).
3. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und au-
ßervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware be-
ruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 
BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Die Verjährungsfristen des
Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall unberührt. Ansonsten gelten für Schadenser-
satzansprüche des Käufers ausschließlich die gesetzlichen Verjährungsfristen. 

§ 12 Sonstiges 
1. Sollte eine Bestimmung dieser AGB oder eine später in diese aufgenommene Bestimmung 
ganz oder teilweise nichtig sein oder werden oder sollte sich eine Lücke in diesen AGB her-
ausstellen, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt und damit 
§ 139 BGB insgesamt abbedungen. An Stelle der nichtigen Bestimmung oder zur Ausfüllung 
der Lücke ist diejenige wirksame und durchführbare Regelung zu vereinbaren, die rechtlich 
und wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem 
Sinn und Zweck des Vertrages gewollt hätten, wenn sie diesen Punkt beim Abschluss des 
Vertrags bedacht hätten. Beruht die Nichtigkeit einer Bestimmung auf einem darin festgeleg-
ten Maß der Leistung oder der Zeit (Frist oder Termin), so ist die Bestimmung mit einem dem 
ursprünglichen Maß am nächsten kommenden rechtlich zulässigen Maß zu vereinbaren. 
2. Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffent-
lichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch in-
ternationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mit-
telbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Adelsdorf. Wir sind jedoch auch be-
rechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben. 


